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hat der 4. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
auf die mündliche Verhandlung vom 29. September 2015 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Rubel 
und die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Gatz, Petz, Dr. Decker und 
Dr. Külpmann 
 
 
für Recht erkannt: 
 
 

Auf die Revision der Antragstellerin wird das Urteil des 
Sächsischen Oberverwaltungsgerichts vom 9. Dezember 
2014 aufgehoben. Die Sache wird zur erneuten Verhand-
lung und Entscheidung an das Sächsische Oberverwal-
tungsgericht zurückverwiesen. 
 
Die Kostenentscheidung bleibt der Schlussentscheidung 
vorbehalten. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Gegenstand des Normenkontrollverfahrens ist der Bebauungsplan Nr. 325 

"Z. Straße/G.straße - Nutzungsarten" der Antragsgegnerin, der die Einzelhan-

delsnutzung regelt. Die Antragstellerin, die L. Dienstleistung GmbH & Co. KG, 

ist Eigentümerin eines Grundstücks im Plangebiet. 

 

Der im Planaufstellungsverfahren erstellte Umweltbericht untersuchte die As-

pekte "Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt", "Boden und Wasser", "Luft und 
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Klima", "Landschaft", "Mensch/menschliche Gesundheit/Erholung" und "Kultur 

und sonstige Sachgüter" und gelangte zu der Einschätzung, die Durchführung 

des Plans werde keine erheblichen Umweltauswirkungen haben, weil nur die 

Nutzung bereits vorhandener baulicher Anlagen geregelt werde. 

 

Die öffentliche Auslegung des Planentwurfs und seiner Begründung machte die 

Antragsgegnerin in ihrem Amtsblatt vom 10. September 2011 bekannt mit dem 

Hinweis, dass umweltbezogene Stellungnahmen und Informationen, "soweit sie 

für die Planung wesentlich sind", nicht vorlägen. Binnen der Auslegungsfrist 

erhob der Prozessbevollmächtigte der Antragstellerin "namens und in Vollmacht 

der L. Vertriebs-GmbH & Co. KG" Einwendungen. Der Bebauungsplan wurde 

im Jahr 2012 beschlossen, ausgefertigt und am 1. September 2012 bekannt 

gemacht. 

 

Das Oberverwaltungsgericht hat den im März 2013 gestellten Normenkon-

trollantrag als unzulässig abgelehnt. Die Antragstellerin sei nach § 47 Abs. 2a 

VwGO präkludiert, weil sie keine Einwendungen erhoben habe. Beachtliche 

Mängel des Auslegungsverfahrens, die den Eintritt der Präklusion hindern könn-

ten, lägen nicht vor, insbesondere sei die Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 

Satz 2 Halbs. 1 BauGB ausreichend gewesen. 

 

Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer vom Oberverwaltungsgericht 

zugelassenen Revision. Die Antragsgegnerin verteidigt das angegriffene Urteil. 

 

II 

 

Die zulässige Revision hat Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht hat den Antrag 

unter Verstoß gegen Bundesrecht als unzulässig abgelehnt. Die fehlende 

Spruchreife führt zur Zurückverweisung (§ 144 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 VwGO). 

 

Das Oberverwaltungsgericht hält dem Normenkontrollantrag zu Unrecht § 47 

Abs. 2a VwGO entgegen. Danach ist der Antrag einer natürlichen oder juristi-

schen Person, der einen Bebauungsplan zum Gegenstand hat, unzulässig, 

wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die 
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sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) oder im Rahmen 

der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a 

Abs. 2 Nr. 1 BauGB) nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte gel-

tend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen der Beteili-

gung hingewiesen worden ist. Eine Präklusion nach § 47 Abs. 2a VwGO setzt 

darüber hinaus voraus, dass die von § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 BauGB gefor-

derte ortsübliche Bekanntmachung des Orts und der Dauer der Auslegung des 

Planentwurfs sowie der Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Infor-

mationen verfügbar sind, ordnungsgemäß erfolgt ist (BVerwG, Urteile vom 

20. Februar 2014 - 4 CN 1.13 - BVerwGE 149, 88 Rn. 19 und vom 11. Sep-

tember 2014 - 4 CN 3.14 - NVwZ 2015, 301 Rn. 12). Denn § 47 Abs. 2a VwGO 

soll nur einer Gemeinde zugutekommen, die das Ihre getan hat, die Planbe-

troffenen zur Erhebung von Einwendungen anzustoßen. Ob ein Verstoß gegen 

§ 3 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 BauGB innerhalb der Jahresfrist des § 215 Abs. 1 

Nr. 1 i.V.m. § 214 Abs. 1 Nr. 2 BauGB gerügt worden ist, spielt insoweit keine 

Rolle (BVerwG, Urteil vom 11. September 2014 a.a.O. Rn. 13). 

 

Der Antragstellerin kann § 47 Abs. 2a VwGO nicht entgegen gehalten werden, 

weil die Bekanntmachung zur Auslegung des Planentwurfs hinsichtlich der An-

gaben zu den verfügbaren Arten umweltbezogener Informationen die Anforde-

rungen des § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 BauGB verfehlt. Ihr lag schon ein unzu-

treffender rechtlicher Maßstab zugrunde, weil die Antragsgegnerin sich für be-

fugt hielt, zwischen wesentlichen und unwesentlichen Informationen zu unter-

scheiden. Das Bekanntmachungserfordernis erstreckt sich indes auch auf Um-

weltinformationen, die in Stellungnahmen enthalten sind, welche die Gemeinde 

für unwesentlich hält (BVerwG, Urteil vom 11. September 2014 - 4 CN 

1.14 - ZfBR 2015, 159 Rn. 11). 

 

Die Bekanntmachung war zudem in der Sache unzutreffend. Die Einschätzun-

gen des Umweltberichts zum gegenwärtigen umweltbezogenen Zustand des 

Gebietes mit Blick auf einzelne Teilaspekte und seine Einschätzung, der Be-

bauungsplan wirke sich auf diese Teilaspekte nicht aus, waren verfügbare Um-

weltinformationen im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 BauGB. Ein solches 

weites Verständnis entspricht dem weiten Begriff der Umweltinformationen in 
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anderen Rechtsgebieten, wie er etwa in § 2 Abs. 3 UIG Ausdruck gefunden hat 

(vgl. auch BVerwG, Urteil vom 21. Februar 2008 - 4 C 13.07 - BVerwGE 130, 

223 Rn. 11), und trägt der von § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 BauGB verfolgten An-

stoßwirkung Rechnung (vgl. BVerwG, Urteil vom 18. Juli 2013 - 4 CN 3.12 - 

BVerwGE 147, 206 Rn. 19 f.). Das Gesetz verlangt für diese Anstoßwirkung, 

die in den vorhandenen Stellungnahmen und Unterlagen behandelten Umwelt-

themen nach Themenblöcken zusammenzufassen und diese in der Bekannt-

machung schlagwortartig zu charakterisieren (BVerwG, Urteil vom 18. Juli 2013 

a.a.O. Rn. 23). Eine nach diesen Vorgaben durchgeführte Bekanntmachung 

von betrachteten, aber für nicht beeinträchtigt angesehenen Umweltbelangen 

kann die Öffentlichkeit veranlassen, die Berücksichtigung weiterer, nicht ge-

nannter und damit nicht untersuchter Belange zu fordern oder eine abweichen-

de Beurteilung der betrachteten Belange zu verlangen. Dabei ist es umso wich-

tiger, die interessierte Bevölkerung zu veranlassen, etwaige Umweltbelange, 

die der Gemeinde bisher unbekannt waren, in das Verfahren einzuführen und 

so zur Grundlage der Abwägungsentscheidung zu machen, je weniger Um-

weltinformationen die Gemeinde im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens bis 

zur förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung erlangt hat (BVerwG, Urteil vom 

11. September 2014 - 4 CN 1.14 - ZfBR 2015, 159 Rn. 14). Ob die Anstoßwir-

kung auch durch die hier gewählte Formulierung erreicht werden konnte, wie 

die Antragsgegnerin geltend gemacht hat, spielt angesichts der gesetzlichen 

Vorgaben keine Rolle. 

 

Für eine Entscheidung in der Sache fehlen tatrichterliche Feststellungen, so 

dass das Urteil aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Ent-

scheidung zurückzuverweisen war (§ 144 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 VwGO). 

 

 

Prof. Dr. Rubel     Dr. Gatz     Petz 

 

          Dr. Decker    Dr. Külpmann 
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B e s c h l u s s 
 

Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Revisionsverfahren auf 20 000 € 

festgesetzt.  

 

 

Prof. Dr. Rubel   Dr. Gatz     Petz 

 

 Dr. Decker  Dr. Külpmann 

 


